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Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

Vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Transpa-

renzgesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), in Kraft getreten am 31. 

Dezember 2009 

– Auszug: 11. Teil, §§ 107 bis 115 (Änderungen sind markiert) – 

11. Teil: 

Wirtschaftliche Betätigung 

und nichtwirtschaftliche Betätigung 

§ 107 

Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 

 

(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, 

wenn 

1. ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und 

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, 

des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnet-

zen einschließlich der Telefondienstleistungen der dringende öffentliche Zweck durch 

andere Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt werden kann. 

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfaßt nicht den Vertrieb und/oder 

die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen. Als wirtschaftliche 

Betätigung ist der Betrieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter 

oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die 

Leistung ihrer Art nach auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewinnerzielung 

erbracht werden könnte. 

(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Abschnitts gilt nicht der Betrieb von 

1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 
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2. öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Ein-

wohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten 

- Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für 

Kinder und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstel-

lungen, Opern, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten), 

- Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, 

Park- und Gartenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur 

Veranstaltung von Volksfesten), 

- Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sana-

torien, Kurparks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medi-

zinische Beratungsstellen), 

3. Einrichtungen, die der Strassenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremden-

verkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, 

4. Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Ab-

wasserbeseitigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens, 

5. Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden 

und Gemeindeverbänden dienen. 

Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, 

nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den 

Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden. Das Innenministerium kann 

durch Rechtsverordnung bestimmen, daß Einrichtungen, die nach Art und Umfang 

eine selbständige Betriebsführung erfordern, ganz oder teilweise nach den für die 

Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei können auch Regelun-

gen getroffen werden, die von einzelnen der für die Eigenbetriebe geltenden Vor-

schriften abweichen. 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist nur zulässig, 

wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interes-

sen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Ver-

sorgung mit Strom und Gas gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den 

Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Einschränkung des Wettbewerbs 

zulassen. Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten 
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ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 

vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung. 

(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zuläs-

sig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen und 

die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften ge-

wahrt sind. Diese Voraussetzungen gelten bei in den Krankenhausplan des Landes 

aufgenommenen Krankenhäusern als erfüllt. Die Aufnahme einer nichtwirtschaftli-

chen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Vorausset-

zungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen 

Betätigung bedarf der Genehmigung. 

(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder mittelba-

re Beteiligung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundla-

ge einer Marktanalyse über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftli-

chen Engagements und über die Auswirkungen auf das Handwerk und die mittel-

ständische Wirtschaft zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen 

von Handwerk, Industrie und Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen 

Branche handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu den 

Marktanalysen zu geben. 

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betrei-

ben. 

(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die dafür erlassenen besonderen 

Vorschriften. 

§ 108 

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts 

(1) Die Gemeinde darf Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des pri-

vaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn 

1. bei Unternehmen (§ 107 Abs. 1) die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 

gegeben sind, 

2. bei Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 gegeben 

sind und ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder der Beteili-

gung vorliegt, 



Anlage 2 

 4

3. eine Rechtsform gewählt wird, welche die Haftung der Gemeinde auf einen be-

stimmten Betrag begrenzt, 

4. die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu 

ihrer Leistungsfähigkeit steht, 

5. die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder un-

angemessener Höhe verpflichtet, 

6. die Gemeinde einen angemessenen Einfluß, insbesondere in einem Überwa-

chungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer 

Weise gesichert wird, 

7. das Unternehmen oder die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder 

sonstiges Organisationsstatut auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird, 

8. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform gewährleistet ist, daß 

der Jahresabschluß und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche 

Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, aufgrund 

des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung in entsprechender Anwendung der 

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesell-

schaften aufgestellt und ebenso oder in entsprechender Anwendung der für Eigenbe-

triebe geltenden Vorschriften geprüft werden, 

9. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform, vorbehaltlich wei-

tergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften, durch Gesell-

schaftsvertrag oder Satzung gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Ge-

schäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 des Han-

delsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, 

des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im Anhang zum Jahresab-

schluss jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnen-

nung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Auf-

gliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des 

Handelsgesetzbuches angegeben werden. Die individualisierte Ausweisungs-

pflicht gilt auch für: 

a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Be-

endigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 
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b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Been-

digung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von 

der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zu-

rückgestellten Betrag, 

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und 

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des 

Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Lau-

fe des Geschäftsjahres gewährt worden sind. 

Eine Gewährleistung für die individualisierte Ausweisung von Bezügen und 

Leistungszusagen ist im Falle der Beteiligung an einer bestehenden Gesell-

schaft auch dann gegeben, wenn in Gesellschaftsvertrag oder Satzung die 

erstmalige individualisierte Ausweisung spätestens für das zweite Geschäfts-

jahr nach Erwerb der Beteiligung festgelegt ist. 

9. 10. bei Unternehmen der Telekommunikation einschließlich von Telefon-

dienstleistungen nach § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 im Gesellschaftsvertrag die 

unmittelbare oder im Rahmen einer Schachtelbeteiligung die mittelbare Haf-

tung der Gemeinde auf den Anteil der Gemeinde bzw. des kommunalen Unter-

nehmens am Stammkapital beschränkt ist. Zur Wahrnehmung gleicher Wett-

bewerbschancen darf die Gemeinde für diese Unternehmen weder Kredite nach 

Maßgabe kommunalwirtschaftlicher Vorzugskonditionen in Anspruch nehmen 

noch Bürgschaften und Sicherheiten i.S. von § 87 leisten. 

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nummern 3, 5 und 8 in begrün-

deten Fällen Ausnahmen zulassen. Wird von Satz 1 Nummer 8 eine Ausnahme 

zugelassen, kann auch von Satz 1 Nummer 9 eine Ausnahme zugelassen wer-

den. 

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 gilt für die erstmalige unmittelbare oder mittelba-

re Beteiligung an einer Gesellschaft einschließlich der Gründung einer Gesell-

schaft, wenn den beteiligten Gemeinden oder Gemeindeverbänden alleine oder 

zusammen oder zusammen mit einer Beteiligung des Landes mehr als 50 vom 

Hundert der Anteile gehören. Bei bestehenden Gesellschaften, an denen Ge-

meinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar alleine oder zu-

sammen oder zusammen mit dem Land mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt 
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sind, trifft die Gemeinden und Gemeindeverbände eine Hinwirkungspflicht zur 

Anpassung an die Vorgaben des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 9. Die Hinwir-

kungspflicht nach Satz 2 bezieht sich sowohl auf die Anpassung von Gesell-

schaftsvertrag oder Satzung als auch auf die mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 

verfolgte Zielsetzung der individualisierten Ausweisung der dort genannten 

Bezüge und Leistungszusagen. 

(2) (3) Gehören einer Gemeinde mehr als 50 vom Hundert der Anteile an einem Un-

ternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform, muß sie darauf hinwirken, 

daß 

1. in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften 

a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird, 

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt und der 

Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird, 

c) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie 

das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unbescha-

det der bestehenden gesetzlichen Offenlegungspflichten öffentlich bekannt gemacht 

werden und der Jahresabschluss und der Lagebericht bis zur Feststellung des fol-

genden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden, 

2. in dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit zur Einhaltung der öffentlichen 

Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird, 

3. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 109) verfahren wird, wenn die Gesellschaft 

ein Unternehmen betreibt. 

Der Jahresabschluß, der Lagebericht und der Bericht über die Einhaltung der öffent-

lichen Zwecksetzung sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Gehört der 

Gemeinde zusammen mit anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden die Mehr-

heit der Anteile an einem Unternehmen oder an einer Einrichtung, soll sie auf eine 

Wirtschaftsführung nach Maßgabe des Satzes 1 Nr. 1 a) und b) sowie Nr. 2 und Nr. 3 

hinwirken. 

(3) (4) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 Unternehmen und Einrich-

tungen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nur gründen, übernehmen, we-
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sentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck nicht eben-

so gut in einer anderen Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

(4) (5) Die Gemeinde darf unbeschadet des Absatzes 1 Unternehmen und Einrich-

tungen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nur gründen 

oder sich daran beteiligen, wenn durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags 

sichergestellt ist, dass  

1. die Gesellschafterversammlung auch beschließt über 

a) den Abschluss und die Änderungen von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 

291 und 292 Abs. 1 des Aktiengesetzes, 

b) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, 

c) den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung 

des Ergebnisses sowie 

d) die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer, soweit dies nicht der Ge-

meinde vorbehalten ist, und 

2. der Rat den von der Gemeinde bestellten oder auf Vorschlag der Gemeinde ge-

wählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen erteilen kann, soweit die Bestellung 

eines Aufsichtsrates gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. 

(5) (6) Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, an der Gemeinden, Gemeinde-

verbände oder Zweckverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 25 vom Hun-

dert beteiligt sind, dürfen 

a) der Gründung einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer 

Rechtsform des privaten Rechts, einer Beteiligung sowie der Erhöhung einer Beteili-

gung der Gesellschaft an einer anderen Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung 

in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zustimmen, wenn 

- die vorherige Entscheidung des Rates vorliegt, 

- für die Gemeinde selbst die Gründungs- bzw. Beteiligungsvoraussetzungen vorlie-

gen und 
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- sowohl die Haftung der gründenden Gesellschaft als auch die Haftung der zu grün-

denden Gesellschaft oder Vereinigung durch ihre Rechtsform auf einen bestimmten 

Betrag begrenzt sind oder 

- sowohl die Haftung der sich beteiligenden Gesellschaft als auch die Haftung der 

Gesellschaft oder Vereinigung, an der eine Beteiligung erfolgt, durch ihre Rechtsform 

auf einen bestimmten Betrag begrenzt sind; 

b) einem Beschluss der Gesellschaft zu einer wesentlichen Änderung des Gesell-

schaftszwecks oder sonstiger wesentlicher Änderungen des Gesellschaftsvertrages 

nur nach vorheriger Entscheidung des Rates zustimmen. 

In den Fällen von Satz 1 Buchstabe a) gilt Absatz 1 Satz 2 Sätze 2 und 3 entspre-

chend. Als Vertreter der Gemeinde im Sinne von Satz 1 gelten auch Geschäftsführer, 

Vorstandsmitglieder und Mitglieder von sonstigen Organen und ähnlichen Gremien 

der Gesellschaft, die von der Gemeinde oder auf ihre Veranlassung oder ihren Vor-

schlag in das Organ oder Gremium entsandt oder gewählt worden sind. Beruht die 

Entsendung oder Wahl auf der Veranlassung oder dem Vorschlag mehrerer Ge-

meinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände, so bedarf es der Entscheidung 

nur des Organs, auf das sich die beteiligten Gemeinden und Gemeindeverbände 

oder Zweckverbände geeinigt haben. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit ihnen 

zwingende Vorschriften des Gesellschaftsrechts entgegenstehen. 

(6) (7) Die Gemeinde kann einen einzelnen Geschäftsanteil an einer eingetragenen 

Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine Nachschußpflicht ausgeschlossen oder 

die Haftungssumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist. 

 

§ 109 

Wirtschaftsgrundsätze 

(1) Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrol-

lieren, daß der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen 

Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des 

öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge 

und Aufwendungen soll so hoch sein, daß außer den für die technische und wirt-



Anlage 2 

 9

schaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine 

marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 

§ 110 Verbot des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung 

 

§ 110 

Verbot des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung 

Bei Unternehmen, für die kein Wettbewerb gleichartiger Unternehmen besteht, dür-

fen der Anschluß und die Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, daß 

auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen werden. 

 

§ 111 

Veräußerung von Unternehmen, Einrichtungen 

und Beteiligungen 

(1) Die teilweise oder vollständige Veräußerung eines Unternehmens oder einer Ein-

richtung oder einer Beteiligung an einer Gesellschaft sowie andere Rechtsgeschäfte, 

durch welche die Gemeinde ihren Einfluß auf das Unternehmen, die Einrichtung oder 

die Gesellschaft verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn die für die Betreu-

ung der Einwohner erforderliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht beein-

trächtigt wird. 

(2) Vertreter der Gemeinde in einer Gesellschaft, an der Gemeinden, Gemeindever-

bände oder Zweckverbände unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 v.H. beteiligt 

sind, dürfen Veräußerungen oder anderen Rechtsgeschäften i.S. des Absatzes 1 nur 

nach vorheriger Entscheidung des Rates und nur dann zustimmen, wenn für die Ge-

meinde die Zulässigkeitsvoraussetzung des Absatzes 1 vorliegt. 

 

§ 112 

Informations- und Prüfungsrechte 

(1) Gehören einer Gemeinde unmittelbar oder mittelbar Anteile an einem Unterneh-

men oder einer Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts in dem in § 53 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, so soll sie 

1. die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausüben, 
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2. darauf hinwirken, daß ihr die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgese-

henen Befugnisse eingeräumt werden. 

(2) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einer Gesellschaft keine Mehrheitsbeteili-

gung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde, so 

weit ihr Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, daß ihr im Gesellschaftsvertrag 

oder in der Satzung die Befugnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

eingeräumt werden. Bei mittelbaren Minderheitsbeteiligungen gilt dies nur, wenn die 

Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an 

der die Gemeinde allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit 

Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist. 

 

§ 113 

Vertretung der Gemeinde in Unternehmen 

oder Einrichtungen 

(1) Die Vertreter der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversamm-

lungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen 

oder Personenvereinigungen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar be-

teiligt ist, haben die Interessen der Gemeinde zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüs-

se des Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Die vom Rat bestellten Vertreter 

haben ihr Amt auf Beschluß des Rates jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 

gelten nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Bei unmittelbaren Beteiligungen vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter die Ge-

meinde in den in Absatz 1 genannten Gremien. Sofern weitere Vertreter zu benen-

nen sind, muss der Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der 

Gemeinde dazuzählen. Die Sätze 1 und 2 gelten für mittelbare Beteiligungen ent-

sprechend, sofern nicht ähnlich wirksame Vorkehrungen zur Sicherung hinreichender 

gemeindlicher Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten getroffen werden. 

(3) Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages 

einer Kapitalgesellschaft darauf hinzuwirken, daß ihr das Recht eingeräumt wird, Mit-

glieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Über die Entsendung entscheidet der Rat. 

Zu den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern muß der Bürgermeister oder ein von 

ihm vorgeschlagener Bediensteter der von ihm vorgeschlagene Bedienstete 
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der Gemeinde zählen, wenn diese mit mehr als einem Mitglied im Aufsichtsrat vertre-

ten ist. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. 

(4) Ist der Gemeinde das Recht eingeräumt worden, Mitglieder des Vorstandes oder 

eines gleichartigen Organs zu bestellen oder vorzuschlagen, entscheidet der Rat. 

(5) Die Vertreter der Gemeinde haben den Rat über alle Angelegenheiten von be-

sonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht besteht nur, 

soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(6) Wird ein Vertreter der Gemeinde aus seiner Tätigkeit in einem Organ haftbar ge-

macht, so hat ihm die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, daß er ihn 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Auch in diesem Falle ist die Ge-

meinde schadensersatzpflichtig, wenn ihr Vertreter nach Weisung des Rates oder 

eines Ausschusses gehandelt hat. 

 

§ 114 

Eigenbetriebe 

(1) Die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Ei-

genbetriebe) werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der 

Betriebssatzung geführt. 

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes ist der Betriebsleitung ausreichende 

Selbständigkeit der Entschließung einzuräumen. Die Zuständigkeiten des Rates sol-

len soweit wie möglich dem Betriebsausschuss übertragen werden. 

(3) Bei Eigenbetrieben mit mehr als 50 Beschäftigten besteht der Betriebsausschuss 

zu einem Drittel aus Beschäftigten des Eigenbetriebes. Die Gesamtzahl der Auss-

chußmitglieder muß in diesem Fall durch drei teilbar sein. Bei Eigenbetrieben mit 

weniger als 51, aber mehr als zehn Beschäftigten gehören dem Betriebsausschuss 

zwei Beschäftigte des Eigenbetriebes an. Die dem Betriebsausschuss angehörenden 

Beschäftigten werden aus einem Vorschlag der Versammlung der Beschäftigten des 

Eigenbetriebes gewählt, der mindestens die doppelte Zahl der zu wählenden Mitglie-

der und Stellvertreter enthält. Wird für mehrere Eigenbetriebe ein gemeinsamer Be-

triebsausschuss gebildet, ist die Gesamtzahl aller Beschäftigten dieser Eigenbetriebe 

maßgebend; Satz 4 gilt entsprechend. Die Zahl der sachkundigen Bürger darf zu-
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sammen mit der Zahl der Beschäftigten die der Ratsmitglieder im Betriebsausschuss 

nicht erreichen. 

 

§ 114 a 

Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts 

(1) Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform einer An-

stalt des öffentlichen Rechts errichten oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe 

sowie eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in 

rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts umwandeln. §108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und Nr. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Gemeinde regelt die Rechtsverhältnisse der Anstalt durch eine Satzung. Die 

Satzung muss Bestimmungen über den Namen und die Aufgaben der Anstalt, die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrates, die Höhe des Stamm-

kapitals, die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rechnungsle-

gung enthalten. 

(3) Die Gemeinde kann der Anstalt einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck 

zusammenhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. Sie kann zugunsten 

der Anstalt unter der Voraussetzung des § 9 durch Satzung einen Anschluss- und 

Benutzungszwang vorschreiben und der Anstalt das Recht einräumen, an ihrer Stelle 

Satzungen für das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen; § 7 gilt entsprechend. 

(4) Die Anstalt kann nach Maßgabe der Satzung andere Unternehmen oder Einrich-

tungen gründen oder sich an solchen beteiligen oder eine bestehende Beteiligung 

erhöhen, wenn das dem Anstaltszweck dient. Für die Gründung von und die Beteili-

gung an anderen Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten 

Rechts sowie deren Veräußerung und andere Rechtsgeschäfte im Sinne des § 111 

gelten die §§ 108 bis 113 entsprechend. Für die in Satz 2 genannten Gründungen 

und Beteiligungen muss ein besonders wichtiges Interesse vorliegen. 

(5) Die Gemeinde haftet für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt, soweit 

nicht Befriedigung aus deren Vermögen zu erlangen ist (Gewährträgerschaft). 

Rechtsgeschäfte im Sinne des § 87 dürfen von der Anstalt nicht getätigt werden. 
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(6) Die Anstalt wird von einem Vorstand in eigener Verantwortung geleitet, soweit 

nicht gesetzlich oder durch die Satzung der Gemeinde etwas anderes bestimmt ist. 

Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich.  

(7) Die Geschäftsführung des Vorstands wird von einem Verwaltungsrat überwacht. 

Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand auf höchstens 5 Jahre; eine erneute Be-

stellung ist zulässig. Er entscheidet außerdem über 

1. den Erlass von Satzungen gemäß Absatz 3 Satz 2, 

2. die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt an anderen Unter-

nehmen oder Einrichtungen sowie deren Gründung, 

3. die Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses, 

4. die Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Leistungsnehmer, 

5. die Bestellung des Abschlussprüfers, 

6. die Ergebnisverwendung, 

7. Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des § 111. 

Im Fall der Nummer 1 unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des Rates und 

berät und beschließt in öffentlicher Sitzung. In den Fällen der Nummern 2 und 7 be-

darf es der vorherigen Entscheidung des Rates. Dem Verwaltungsrat obliegt außer-

dem die Entscheidung in den durch die Satzung der Gemeinde bestimmten Angele-

genheiten der Anstalt. In der Satzung kann ferner vorgesehen werden, dass bei Ent-

scheidungen der Organe der Anstalt von grundsätzlicher Bedeutung die Zustimmung 

des Rates erforderlich ist. 

(8) Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und den übrigen Mit-

gliedern. Den Vorsitz führt der Bürgermeister. Soweit Beigeordnete mit eigenem Ge-

schäftsbereich bestellt sind, führt derjenige Beigeordnete den Vorsitz, zu dessen Ge-

schäftsbereich die der Anstalt übertragenen Aufgaben gehören. Sind die übertrage-

nen Aufgaben mehreren Geschäftsbereichen zuzuordnen, so entscheidet der Bür-

germeister über den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom 

Rat für die Dauer von 5 Jahren gewählt; für die Wahl gilt § 50 Abs. 4 sinngemäß. Die 

Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Rat angehören, endet mit 

dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Gemeinderat. 
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Die Mitglieder des Rats üben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter 

aus. Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht sein: 

1. Bedienstete der Anstalt, 

2. leitende Bedienstete von juristischen Personen oder sonstigen Organisationen des 

öffentlichen oder privaten Rechts, an denen die Anstalt mit mehr als 50 v.H. beteiligt 

ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt, 

3. Bedienstete der Aufsichtsbehörde, die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über 

die Anstalt befasst sind. 

(9) Die Anstalt hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein, wenn sie auf Grund 

einer Aufgabenübertragung nach Absatz 3 hoheitliche Befugnisse ausübt. Wird die 

Anstalt aufgelöst oder umgebildet, so gilt für die Rechtsstellung der Beamten und der 

Versorgungsempfänger Kapitel II Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes.  

(10) Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Anstalt werden nach den für gro-

ße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufge-

stellt und geprüft, sofern nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder 

andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. § 285 Nummer 9 Buchstabe a 

des Handelsgesetzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für die 

Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder des Vor-

stands sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für 

die Mitglieder des Verwaltungsrates im Anhang des Jahresabschlusses für je-

de Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und 

Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppen unter Aufglie-

derung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des 

Handelsgesetzbuches angegeben werden, soweit es sich um Leistungen des 

Kommunalunternehmens handelt. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt 

auch für Leistungen entsprechend § 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Satz 2. 

(11) § 14 Abs. 1, § 31, § 74, § 75 Abs. 1, § 77, § 84 sowie die Bestimmungen des 13. 

Teils über die staatliche Aufsicht sind auf die Anstalt sinngemäß anzuwenden. 
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§ 115 

Anzeige 

(1) Entscheidungen der Gemeinde über 

a) die Gründung oder wesentliche Erweiterung einer Gesellschaft oder eine wesentli-

che Änderung des Gesellschaftszwecks oder sonstiger wesentlicher Änderungen des 

Gesellschaftsvertrages, 

b) die Beteiligung an einer Gesellschaft oder die Änderung der Beteiligung an einer 

Gesellschaft, 

c) die gänzliche oder teilweise Veräußerung einer Gesellschaft oder der Beteiligung 

an einer Gesellschaft, 

d) die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung eines Unterneh-

mens, die Änderung der bisherigen Rechtsform oder eine wesentliche Änderung des 

Zwecks, 

e) den Abschluß von Rechtsgeschäften, die ihrer Art nach geeignet sind, den Einfluß 

der Gemeinde auf das Unternehmen oder die Einrichtung zu mindern oder zu besei-

tigen oder die Ausübung von Rechten aus einer Beteiligung zu beschränken, 

f) die Führung von Einrichtungen entsprechend den Vorschriften über die Eigenbe-

triebe, 

g) den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen Genossenschaft, 

h) die Errichtung, wesentliche Erweiterung oder Auflösung einer rechtsfähigen An-

stalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114 a, die Beteiligung oder Erhöhung einer 

Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen oder Einrichtungen oder deren 

Gründung sowie Rechtsgeschäfte der Anstalt im Sinne des § 111 

sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des 

Vollzugs, schriftlich anzuzeigen. Aus der Anzeige muß zu ersehen sein, ob die ge-

setzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus 

besonderem Grund die Frist verkürzen oder verlängern. 

(2) Für die Entscheidung über die mittelbare Beteiligung an einer Gesellschaft gilt 

Entsprechendes, wenn ein Beschluß des Rates nach § 108 Abs. 5 6 oder § 111 Abs. 

2 zu fassen ist. 


